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Antrag der Musikschule Coburg e. V. auf Bezuschussung 
 
I .  Sachver ha l t  

Die Musikschule Coburg e. V. wird nach der Auflösung der Musikschule des Landkreises 
Coburg sowohl von Schüler*innen aus dem Stadtgebiet Coburg als auch aus dem Kreisge-
biet Coburg genutzt. Etwa ein Drittel der 330 Schüler*innen wohnen im Landkreis Coburg. 
 
Die Musikschule beantragte mit Schreiben vom 01.10.2019 eine Bezuschussung der Musik-
schule Coburg e. V. zum ausschließlichen Zweck der Förderung der Schüler*innen aus dem 
Landkreis Coburg.  
 
Die Stadt Coburg gewährt der Musikschule einen jährlichen Zuschuss unter der Voraus-
setzung, dass die Kosten für den Unterricht für Schüler*innen aus dem Stadtgebiet Coburg 
entsprechend reduziert werden. Somit kommt es derzeit zu unterschiedlichen Kosten für den 
Unterricht an der Musikschule je nach Wohnort der Schüler*innen. 
 
Um innerhalb der Bildungsregion einheitliche Preise für den Unterricht an der Musikschule zu 
erzielen, wurde der Zuschussantrag gestellt. Legt man die derzeitige Zahl der Schüler*innen 
und die derzeitigen Unterrichtsgebühren zugrunde, müsste zur Erreichung dieses Zieles im 
Jahr 2019 vom Landkreis Coburg ein Betrag von rund 14.000 € aufgebracht werden. Der 
Betrag könnte sich in den kommenden Jahren verändern, wenn Schülerzahlen oder Unter-
richtsgebühren sich verändern.  
 
Die Finanzierung des laufenden Schulbetriebs erfolgt über Unterrichtsgebühren, staatlichen 
Zuschuss und Zuschuss der Stadt Coburg. Nach Aussage der Musikschule gibt es in ihrem 
Jahreshaushalt keinen Fehlbetrag – eventuelle Überschüsse fließen an die Stadt Coburg 
zurück. 
 
Kulturelle Bildung ist ein wichtiges Gut in einer Bildungsregion. Von den staatlichen Zu-
schüssen können alle Schüler*innen durch kostengünstige Leihinstrumente, kostenfreie Zu-
satzangebote oder weitere mögliche Ermäßigungen bei der Unterrichtsgebühr profitieren.  
 
Eine Bezuschussung durch den Landkreis hätte einen erhöhten Zufluss staatlicher Förder-
mittel in die Bildungsregion zur Folge, die für ein erweitertes Angebot an kostenfreien Leis-
tungen genutzt werden könnte. 
 
Der Landkreis steht unter Haushaltskonsolidierung. Bei einem Zuschuss für Musikunterricht 
handelt es sich um eine freiwillige Leistung. 
 
II. Ressourcen  

Die vorgeschlagene Maßnahme ist eine freiwillige Leistung des Landkreises. 
 
Bei Annahme dieses Beschlusses und dessen Umsetzung werden Haushaltsmittel in Höhe 
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von insgesamt 14.000 € benötigt. 
 
Weitere Mittel sind für die nächsten Jahre entsprechend und verbindlich in Höhe von ca. 
14.000 – 15.000 €  für das HH-Jahr (ggf. Angabe für weitere Jahre nennen) vorzusehen. 
 
Es ist keine Förderung zu erwarten. 
 
Eine Fortführung und eine Verstetigung der Maßnahme über diesen Zeitraum hinaus ist 
möglich. 
 
Folgende Personalkapazitäten werden benötigt: keine 
 
 
III. Beschlussvor schl ag  

Nachdem sich der Landkreis in der Haushaltskonsolidierung befindet, wird der Antrag der 
Musikschule Coburg e. V. auf Bezuschussung abgelehnt, auch wenn die Leistungen der Mu-
sikschule Coburg e. V. auch Schüler*innen aus dem Landkreis Coburg offen stehen und vom 
Ausschuss anerkannt werden. 
 
 
IV. In Finanzangelegenheiten 

an FB Z3, Manfred Schilling 
mit der Bitte um Mitzeichnung. ……………………………………………. 
 
 

V. An GBL 2, Ulrike Stadter 
mit der Bitte um Mitzeichnung. …………………………………………… 
 
 

VI. Bei Angelegenheiten des GB 2 
an P2, Martina Berger 
mit der Bitte um Mitzeichnung. ……………………………………………. 
 
 

VII. An Büro Landrat 
mit der Bitte um Mitzeichnung. 

- immer erforderlich - ……………………………………………. 
 

VIII. An GBLZ, Dieter Pillmann 
mit der Bitte um Mitzeichnung 
-  immer erforderlich   ……………………………………………. 
 
 

IX. WV am Sitzungstag beim zuständigen Sitzungsdienst. 
 
 

X. Zum Akt/Vorgang 
 
 Keyser 
 
Landratsamt Coburg 
 
 
 
Sebastian Straubel 
Landrat 


